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Einkommensgrenzen  

für den Einkauf in den Sozialkaufhäusern  

der AWO Bildung und Arbeit und hoelp 

 

 

 

Armuts-, Gefährdungs- oder Risikogrenze (niedriger als die Vorgaben  

des § 53 der Abgabenordnungi) anhand des Netto-Haushaltseinkommens 

 

 

Einzelperson/1-Personen-Haushalt    1.200 € 

 

Für jedes Kind unter 14 Jahren erhöht sich der Betrag um 360 €, für jedes  
Haushaltsmitglied über 14 Jahren um 600 € (Kinder über 14 Jahre werden  
wie Erwachsene eingestuft). Beispiele: 
 

Paarhaushalt        1.800 € 

Paar mit 1 Kind unter 14 Jahren     2.160 € 

Paar mit 2 Kindern unter 14 Jahren    2.520 € 

Alleinerziehende mit 1 Kind unter 14 Jahren  1.560 € 

Alleinerziehende mit 2 Kindern unter 14 Jahren  1.920 € 

 
 
 
 
 

i Abgabenordnung § 53 Absatz 2 Satz 3: 

"Bei Personen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer Notlage geworden ist,  
dürfen die Bezüge oder das Vermögen die genannten Grenzen überschreiten." 

                                                


